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Merkblatt Brauchwassernutzungsanlage 

Im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes und dem Landeswassergesetz von 

Rheinland-Pfalz ist das nicht verschmutzte Niederschlagswasser bei demjenigen, bei dem es 

anfällt, mit vertretbarem Aufwand für die Gartenbewässerung zu nutzen, als Brauchwasser 

zu verwerten oder zum Versickern / Verdunsten zu bringen. 

 

Beispiel einer Brauchwassernutzungsanlage: 

 

Für den Aufbau einer Brauchwassernutzungsanlage empfehlen wir Ihnen folgende Punkte 

zu beachten und lassen Sie sich von einschlägigen Fachfirmen beraten: 

 
Als Auffangflächen sollten nur Dachflächen benutzt werden.

 

 
Das Wasser ist vor Eintritt in den Speicher zu filtern

 

 
Das Wasser muss im Speicher kühl und dunkel gelagert werden
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Die Wasserführung im Speicher muss ein Absetzen von Feststoffen (beruhigter 

Zulauf) begünstigen und ein Abschwimmen von leichten Materialen (z. B. Blüten-

staub) erleichtern 

 
Eine schwimmende Entnahme des Regenwassersaus der Zisterne mittels einer 

Schwimmkugel, einem Ansaugschlauch und einer Pumpe liefert sauberes 

Regenwasser zur Einspeisung in die Brauchwasseranlage
 

 
Die Leitungen des Betriebswassernetzes sind so zu kennzeichnen, dass sie auch nach 

vielen Jahren sofort und sicher als Betriebswasserleitungen erkannt werden
 

 
Die Trinkwassernachspeisung darf ausschließlich nach dem Prinzip des „freien 

Einlaufs“ erfolgen. Es darf keinerlei direkte Verbindung zwischen den 

Leitungsnetzen für Regenwasser und Trinkwasser hergestellt werden
 

 
Die vom Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau vorgeschriebenen Zähler sind 

gemäß den Vorgaben einzubauen und abnehmen zu lassen, um die Niederschlags-

wassergebühr entsprechend zu verringern 


